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Nachweis genügend 
finanzieller Mittel

Grenzgänger- 
bewilligung G 

EU/Efta (5 Jahre, 
verlängerbar)

Kurzaufenthaltsbe-
willigung L EU/Efta 

 (bis zu 1 Jahr,  
verlängerbar)

Aufenthaltsbewilli-
gung B EU/Efta 

(5 Jahre,  
verlängerbar)

Keine Aufenthalts-
bewilligung 

notwendig (Melde-
verfahren bei 

Erwerbstätigkeit)

Arbeitsbewilligung 
(bis 4 Monate)

Niederlassungsbewilligung C (unbefristet)

Aufenthalts- 
bewilligung B  

(1 Jahr,  
verlängerbar)

Kurzaufenthalts- 
bewilligung L 
(bis zu 1 Jahr, 

begrenzt  
verlängerbar)

Erwerbstätigkeit?

Mehr als 3 Monate 
Aufenthalt?

Mehr als 3 Monate 
Aufenthalt?

Mehr als 4 Monate 
Aufenthalt?

EU/Efta-
Staatsangehörige

Drittstaatsangehörige Asylverfahren

Erwerbstätigkeit?

Schweizer 
Arbeitsvertrag

Entsendung 
(Grenzüberschreitende 

Dienstleistungs- 
erbringung)

Besondere Vorausset-
zungen erfüllt (u. a. 
qualifizierte Arbeit)

Restriktive Gesuchs-
prüfung (u. a.  

Nachweis genügend  
finanzieller Mittel)

nein nein

neinnein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

Nach 5 oder 10 Jahren Aufenthalt*

 *bei erfüllten Voraussetzungen
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Personenfreizügigkeit 
(nicht kontingentiert)

Vorläufig Aufgenommene 
F-Ausweis

(1 Jahr, velängerbar)

Schutzbedürftige
S-Ausweis

(1 Jahr, velängerbar)

Anerkannte Flüchtlinge
B-Ausweis

(1 Jahr, velängerbar)

Abgewiesene 
Asylsuchende

Arbeitsmigration Fluchtmigration
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Voraussetzungen          Aufenthaltsbewilligungen    

Anmerkung: Die Grafik dient der vereinfachten Darstellung der wichtigsten Fälle und ist nicht abschliessend.

Asylsuchende  
N-Ausweis  

(max. 1/2 Jahr,  
verlängerbar)


